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des Nationalrates 
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1017 Wie n 
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-11121{ lAB 

1977 -12- 2 1 
zu 4'-/2 ff jJ 

Auf die Anfrage der.t\bgeordneten Dr. Schwimmer und Genossen vom 
25. Oktober 1977, Nr. 1428/J, betreffend PensionsrUckstellungen der 
"Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf A.G. " , beehre i~h mich 
mitzuteilen: 

Die Bildung steuerlich wirksamer RUckstellungen fUrdie betrieblichen 
Zusatzpensionen durch die "Vereinigte ~1etallwerke Ranshofen-Berndorf AGil 
{VMW)\'JUrde von der Fi nanzverwa ltung nach ei ngehender PrUfung ni cht 
beanstandet. Dies~ betrieblichen Zusatzpensionen beruhen nämlich auf 
Richtlinien (datiert vom 7.12.1965), die den Arbeitnehmern der Vereinigte 
Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG nach abgabenrechtlicher Beur.teilung 
einen Rechtsanspruch auf solche Zusatzpensionen gewähren. Daran ändert 
auch die in den Richtlinien enthaltene Klausel nichts, nach der sich die 
Vereinigte Metal1werke Ranshofen-Berndorf AG eine Kürzung oder Einstellung 
der zugesagten Pensionen fUr den Fall vorbehält, daß "sich ihre wirt­
schaftliche Lage nachhaltig so wesentlich verschiechtert hat, daß ihr die 
AUfrechterhaltung der zugesagten Leistungen auch nach objektiven Gesichts­
punkten nicht mehr zugemutet werden kann." Solche Klauieln bewirken nach 
der derzeitigen Verwaltungspraxis nicht, daß der Pensionszusage der 
Charakter der Unwiderruflichkeit und Rechtsverbindlichkeit aberkannt wird. 
In diesem Zusammenhang darf ~ch auch auf die diesbezUgliche vergleichbare 
Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland sowie auf das umfangreiche 
Schrifttum hinweisen. So fUhrt-z.B. Littmann, "Das Einkommensteuerrechtli, 
11. Aufl age unterAnm. 18 zu § 6 a aus: 

.I. ."', 
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"Zu den unschädlichen Vorbehalten dieser Art gehört vor allem 
der allgemeine, rein deklaratorische Vorbehalt, wonach sich das 
Unternehmen die Kürzung oder Einstellung der Pensionsleistungen 
vorbehält für den Fall der wesentlichen Änderung der Verhältnisse, 
sodaß der Firma die Aufrechterhaltung der zugesagten Leistungen 
auch unter objektiver Beachtun~ der Belange des Pensionsberechtigten 
nicht mehr zugemutet werden kann. Als spezielle (besondere) Vor­
behalte, die ebenfalls weder die Rückstellungsfähigkeit überhaupt 
noch die Höhe der Rückstellung abweichend von dem versicherungs­
mathematischen Wert im Sinn des § 6 a beeinflussen sollen, gehören 
nach Abschnitt 41 Abs. 3 b Einkommensteuer-Richtlinien u.a. die 
folgenden: 

1. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verändert sich so 
i\ nachhaltig, daß ihm eine Aufrechterhaltung der zugesagten 

Leistungen nicht mehr zugemutet werden kann. 

2.. • . • . 11 

Auch wenn daher nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die (absolute) Un­
widerruflichkeit und Rechtsverbindlichkeit von Pensionszusagen nicht 
gegeben erscheint, können für solche Zusagen Pensionsrückstellungen 
mit abgabenrechtlicher Wirksamkeit gebildet werden. BezUglich der 
Frage nach der abgabenrechtlichen Prüfung selbst darf ich feststellen, 
daß die Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Bildung von Pensions­
rUckstellungen bei der Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG 
ergeben haben, nicht nur bereits im Jahre 1965 Gegenstand von Besprechun­
gen mit dem zuständigen Gruppenleiter des Finanzamtes Linz waren, sondern 
daß diese Fragen auch während der abgabenrechtlichen ßetriebsprUfung 
ein~ehendgeprUft und die gebildeten PensionsrUckstellungen zum Teil 
auch den steuerlichen Vorschriften angepaßt wurden . 
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